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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 

Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde 

 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Untere Immissionsschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Recklinghausen (Fachdienst 70 – 
Umwelt) ist zuständig für den Bereich der Stadt Gladbeck. Sie stellt den Schutz der Nachbarschaft 
und Umwelt in Bezug auf Anlagen, die dem Geltungsbereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BIMSchG) unterliegen, sicher. 
 
Sie ist weiter zuständig für die Zulassung und Überwachung der meisten nach BIMSchG genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen sowie für die Überwachung aller immissionsschutzrechtlich nichtge-
nehmigungspflichtigen Anlagen.  
 
Beispiele: Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von über 50 m und Biogasanlagen oder An-
lagen zur Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sind genehmigungsbedürftige Anlagen. Zu 
den nichtgenehmigungspflichtigen Anlagen zählen beispielsweise gewerbliche Kleinfeuerungsan-
lagen, chemische Reinigungen, Tankstellen, Einzelhandelsbetriebe, Handwerksbetriebe und Bau-
stellen. 
 
Einsätze der Unteren Immissionsschutzbehörde können sein: Bearbeiten von Nachbarschaftsbe-
schwerden, Schutz vor Lärm, Schutz vor Erschütterungen, Schutz vor elektromagnetischer Strah-
lung, Schutz vor Gerüchen, Überwachung von gewerblichen Anlagen, Genehmigungen von ge-
werblichen Anlagen oder die Erteilung von Ausnahmen vom Verbot lärmintensiver Nachtarbeiten. 
 
Für bestimmte umweltrelevante Anlagen ist die Bezirksregierung Münster zuständig. 
 
In der Sitzung wird der Leiter der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Recklinghausen, 
Herr Hans-Jürgen Görß, über die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde informieren. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 
Der Umweltausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 

        Dr. Thomas Wilk 
        Beigeordneter 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


